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Städtebauliche Stellungnahmen 
 

zu den Beteiligungsverfahren 

nach§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB


Behörden 

und sonstige Träger öffentlicher Belange  

Stand: 14.06.2022




Hinweis: 
Von der Öffentlichkeit wurden im Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB (Offenlage) keine 
Belange vorgetragen. 
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Vermessungs- und Katasteramt, Schreiben vom 08.10.21 
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Zu Rand 1 u. 2 

Tenor des Schreibens 
Das Katasteramt vermutet dass das Flurstück 234, in Flur 1 (ca. 1599 m2), vorweg aus 
der Umlegung ausgeschieden ist und der Gemeinde unentgeltlich zugeteilt wurde. 
Durch die Bebauungsplanänderung fällt der Zuteilungsgrund „Öffentliche Fläche, mit 
Zweckbestimmung: Ausgleichsfläche, für einen Teil des Grundstücks weg. Es entsteht 
ein bebaubares Teilgrundstück (ca. 750 m2). Es wird vermutet, dass die im Grundbuch 
eingetragenen Eigentümer wegen des entfallenen Zuteilungsgrundes zu entschädigen 
sind. Auf der Grundlage der Vermutung empfiehlt das Katasteramt von einer Änderung 
des Bebauungsplans Abstand zu nehmen. 

Städtebauliche Stellungnahme 

Die Einstellung des Bebauungsplanverfahrens aufgrund einer Vermutung, im Zusam-
menhang mit einem Vorgang, der ein viertel Jahrhundert zurückliegt, steht dem Be-
lange der ressoucenschonenden, sozialverträglichen Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum gegenüber. 


Die „Öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Ausgleichsfläche“ ist 1599 
m2 groß. Eine Teilfläche von 750 m2 soll durch die Änderung des Bebauungsplans als 
Baugrundstück genutzt werden. Bei der Nutzungsänderung handelt es sich um eine 
„andere Maßnahme der Innenentwicklung“ (§ 13 a Abs. 1, Satz 1 BauGB).  
Die Bebauungsplanänderung dient der sozialverträglichen Bereitstellung von dringend 
benötigtem Wohnraum und in diesem Zusammenhang, dem Klimaschutz und dem 
Ressoucenschutz. Der Änderungsbereich grenzt direkt an eine Erschließungsanlage. 
Aufwendungen zur Herstellung von Ver- und Entsorgungsanlagen sind nicht erforder-
lich. Die Bodenschutzklausel (§ 1a Abs. 2 BauGB) wird berücksichtigt. 


Die Teiländerung der„Öffentlichen Fläche“, mit Zweckbestimmung „Ausgleichsfläche“, 
in eine „bebaubare Grundstücksfläche“ ändert das ursprüngliche Verhältnis von Ein-
griffs- und Ausgleichsflächen nicht wesentlich. 

Im Bebauungsplan „In der Bach“ wurde als Ausgleichsflächen die „Öffentliche Grün-
fläche“ (ca. 0,16 ha) und weitere Flächen ca. (ca. 0,53 ha) festgesetzt. Zusätzlich wur-
den im Bebauungsplan „In der Hungerbach, Teil 2“ eine Ausgleichsfläche von ca. 0,98 
ha dem Eingriff zugeordnet. Insgesamt haben die Ausgleichsflächen für den Eigriff im 
Bebauungsplan „In der Bach“ eine Größe von ca. 1,68 ha. Durch die Bebauungsplan-
änderung wird die Ausgleichsfläche nur um ca. 4 % (0,075 ha) verkleinert.


Im Rahmen der Abwägung wird der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum, Vor-
rang eingeräumt.

Die Gemeinde wird ein Ersatzgrundstück für den verloren gegangenen Teil der „Öf-
fentlichen Grünfläche“, mit Zweckbestimmung: Ausgleichsfläche“, in angemessener 
Größe und Eignung, bereitstellen (§ 1a Abs. 3 BauGB). Dadurch wird das Gleichge-
wicht der ursprünglichen Bodenordnung wieder hergestellt. 
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Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis, Schreiben vom 20.10.21

 




Zu Rand 1, Tenor des Schreibens 
Bei Starkregenereignissen kann im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Ab-
flusskonzentration entstehen. Das ist bei der weiteren Planung zu beachten. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Im Bebauungsplan erfolgt eine Festsetzung, dass bei Bebauung besondere bauliche 
Vorkehrungen und / oder Sicherungsmaßnahmen gegen Abflusskonzentrationen bei 
Starkregenereignissen erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 und Abs. 6 BauGB). Das 
Grundstück wird von der Gemeinde veräußert, eine Regelung kann auch im Grund-
stückskaufvertrag erfolgen. 

Zu Rand 2, Tenor des Schreibens 
Der Verlust der festgesetzten Ausgleichsmaßnahme ist an einer anderen Stelle auszu-
gleichen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Verlust der Ausgleichsfläche wird an anderer Stelle ausgeglichen. Der Ausgleich 
erfolgt auf einer durch die Gemeinde bereitgestellten Fläche (§ 1a Abs. 3 BauGB). 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SGD-Nord, Schreiben vom 28.09.21 

 

 
Zu Rand 1, Tenor des Schreibens 
Bei Starkregenereignissen kann im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Ab-
flusskonzentration entstehen. Das ist in die Abwägung einzubeziehen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Auf der Bebauungsplanzeichnung erfolgt der Hinweis, dass es im Geltungsbereich, bei 
Starkregenereignissen, zu Abflusskonzentrationen kommen kann. Bei der Planung von 
Bauvorhaben ist auf diesen Belang besonders Rücksicht zu nehmen. 
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Syna, Schreiben vom 20.10.21 

 

Zu Rand 1, Tenor des Schreibens 
Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken, wenn die Bestandsanlagen der Syna 
beachtet werden. Eine Adresse für die Zusendung der Bestandsunterlagen wird ge-
nannt. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Auf der Bebauungsplanzeichnung erfolgt der Hinweis, dass die Bestandsanlagen der 
Syna zu beachten sind, mit Angabe folgender Adresse: 

 

. 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Verbandsgemeindewerke, Schreiben vom 05.10.21 
 

Zu Rand 1, Tenor des Schreibens 
Feuerlöschwasser kann in einer Menge von 48 m3/h über den Zeitraum von 2 Stunden 
bereitgestellt werden. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist für die Gebäude 
voraussichtlich zur Wasserversorgung eine Druckerhöhungsanlage erforderlich. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Auf der Bebauungsplanzeichnung erfolgt der Hinweis, dass im Geltungsbereich Feuer-
löschwasser in einer Menge von 48 m3/h über den Zeitraum von 2 Stunden bereitge-
stellt werden kann und dass, für die Wasserversorgung in den Gebäuden, voraussicht-
lich eine Druckerhöhungsanlage erforderlich ist. 
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Landesamt für Geologie u. Bergbau, Schreiben vom 23.11.21 

 

 
Zu Rand 1, Tenor des Schreibens 
Über den tatsächlichen Bergbau liegen für den Geltungsbereich keine Dokumentatio-
nen vor. Bei Verdacht auf Bergbau werden Bodenuntersuchungen empfohlen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Der Hinweis, dass bei Verdacht auf Bergbau Bodenuntersuchungen empfohlen wer-
den, wird in den Bebauungsplan übernommen. 

Zu Rand 2, Tenor des Schreibens 
Auf die bei Eingriffen in den Baugrund zu beachtenden DIN-Vorschriften (u.a. DIN 
4020, DIN EN 1997-1 u. 2, DIN 1054) wird hingewiesen. Bei Vorhaben in Hanglage 
werden Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Auf die DIN-Vorschriften und die empfohlene Baugrunduntersuchung wird im Bebau-
ungsplan hingewiesen. 
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